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Werſeburger Kreis Vlatk.
Sonnabend den 21. Juli.

f
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Bekanntmachungen.
Die Ortösbehörden des Kreiſes werden hierdurch aufgefordert, über ſämmtliche Leiſtungen, welche die Gemeinde ſeit dem 6. Mai d. J.,

dem Beginn der Mobilmachung der Armee, bis Ende Juni c. für die Truppen ausgeführt haben und wofür dieſelben nach dem Geſetze
über Kriegsleiſtungen vom 11. Mai 1851 (Geſetz Sammlung Seite 92) ein Anſpruch auf Vergütung zuſteht, die vollſtändigen Quittungen
der betreffenden Truppentheile

bis zum 27. d. M.
an mich einzureichen, widrigenfalls der Vergütungsanſpruch verloren geht. Künftig und für die Dauer der gegenwärtigen Mobilmachung
ſind die Quittungen der Truppentheile für jeden Monat beſonders und zwar bis zum 8. des auf die Leiſtung folgenden Monats bei Vermeidung
gleichen Verluſts an mich einzureichen für den Monat Juli alſo bis zum 8. Auguſt u. ſ. w.

Jn Bezug der Leiſtungspflicht der Gemeinden und die dafür zu gewährende Vergütigung verweiſe ich auf meine Kreisblatt
Bekanntmachung vom 1 Juni d J Nr. 45.

Merſeburg, den 17. Juli 1866. Der Königliche Landrath Weidlich.
Bekanntmachung.

Die im Saalkreiſe, 2 Meilen von Halle, 1 Meile von Stumsdorf, an der Magdeburg Leipziger Eiſenbahn, entfernt, an der
von Halle nach Löbejün führenden Chauſſee belegene Königliche Domaine Petersberg ſoll von Johannis 1867 bis Johannis 1885 im
Wege öffentlichen Ausgebots anderweit verpachtet werden.

Zu dieſer Pachtung gehören:
1) Die Domaine Petersberg, enthaltend an

Hof- und Bauſtellen 3 Mrg. 77 QR.

Härten t 87Acker 739 112Hütungen. 135 171Holz und Anpflanzungen 850 107
Unlan d. F. 28 178960 Mrg. 7577

Mrg. 32 QR.
e

Summa
2) die ſogenannte Mönchswieſe, enthaltend an

Hof und Bauſtellen

Garten rAcker n 779 96Wieſe 446 69Un land 5 e 85Summa r Mige D.3) das bisher zur Förſterei Petersberg gehörig geweſene Forſtdienſtland, die große Saubucht genannt, mit 15 Morgen 92 QRuthen,
4) die ſeither bei dem Domainen Vorwerke Petersberg ausgeübte Steinbruchsnutzung.

Das PachtgelderMinimum beträgt 3400 Thlr. und iſt zur Uebernahme der Pachtung ein disponibles Vermögen von 24,000
Thlr. erforderlich.

Den Licitationstermin haben wir auf
den 22. Auguſt d. J., Vormittags 10 Uhr,

vor dem Herrn Regierungsrath Lentz in dem Seſſionszimmer der unterzeichneten Regierungs Abtheilung anberaumt, zu welchem wir
Pachtbewerber mit dem Bemerken einladen, daß dieſelben vor der Licitation den Nachweis ihrer Qualification als Landwirth und des zur
Uebernahme der Pachtung erforderlichen disponiblen Vermögens zu führen haben.

Die Verpachtungsbedingungen, Regeln der Licitation, Karten und Vermeſſungs Regiſter können mit Ausnahme der Sonntage,
täglich ſowohl in unſerer Domainen Regiſtratur, als auch auf der Domaine Petersberg eingeſehen werden und wir ſind bereit, Abſchrift
der ſpeciellen Pachtbedingungen, ſowie Exemplare der gedruckten allgemeinen Bedingungen auf desfallſigen beſonderen Antrag gegen Er
ſtattung der Copialien und Druckkoſten mitzutheilen.

Pachtluſtige, welche die Domaine nebſt Vorwerk und die dazu gehörigen Ländereien in Augenſchein nehmen wollen haben ſich
an den Domainenpächter, Herrn Amtsrath Wagner zu Petersberg, zu wenden.

Merſeburg, den 12. Mai 1866.
Königliche Regierung, Abtheilung für directe Steuern, Domainen und Forſten.

J 2

c DTTTDTZILieitation. Unteraltenburg N. 758 ſind eirea 3 Morgen Roggen
Der nöthig gewordene Neubau des Seniorats Gebäudes hier- auf dem Halme ſofort zu verkaufen.

ſelbſt, nach dem revidirten Anſchlage 3808 Thlr. 21 Sgr. 6 Pf.
betragend, ſoll

h h hhohòyhhhlèewerrrrrrerrrertetececececeeree

Ein dreijähriges braunes Arbeitspferd und eine hochtragende Kuh
Montag den 6. Auguſt e., Vormittags 10 Uhr, ſtehen zu verkaufen in Spergau Nr. 67.

an Rathhausſtelle hier an den Mindeſtfordernden verdingt werden. Drei ſehr freundliche Stuben nebſt allem Zubehör ſind im Ganzen
Der Koſtenanſchlag und die Bedingungen ſind in unſerer Re als auch einzeln ſofort zu vermiethen Unteraltenburg 780.

giſtratur einzuſehen. Daſelbſt iſt auch noch eine große Scheune nebſt großem HeuLützen, den 16. Juli 1866. Boden zu eirea 4000 Centner ſoſert zu verpachten.

Der Ma A. Frankeeagiſtrat.
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Concurs-Eröffnung.
Königl. Kreisgericht zu Merſeburg, I. Abtbeilung.

den 14. Juli 1866, Vormittags 11 Uhr.
Ueber das Vermögen des Kaufmann Guſtav Herrmann Pille

hier iſt der kaufmänniſche Concurs im abgekürzten Verfahren eröffnet
und der Tag der Zahlungseinſtellung auf den 13. Juli 1866 feſtge-
ſetzt worden. Zum einſtweiligen Verwalter der Maſſe iſt der Kauf-
mann Moritz Klingebeil jaun. hier beſtellt.

Die Gläubiger des Gemeinſchuldners werden aufgefordert, in dem auf
den 28. Juli d. J., Vormittgs 11 Uhr,

im Kreisgerichtsgebäude, Zimmer Nr. 6, vor dem Commiſſar Herrn
Kreisgerichtsrath Panſe anberaumten Termine die Erklärungen über
ihre Vorſchläge zur Beſtellung des definitiven Verwalters abzugeben.

Allen, welche von dem Gemeinſchuldner etwas an Geld, Papieren
oder anderen Sachen in Beſitz oder Gewahrſam haben, oder welche
ihm etwas verſchulden wird aufgegeben, nichts an denſelben zu
verabfolgen oder zu zahlen, vielmehr von dem Beſitz der Gegenſtände
bis zum 3. Auguſt e. einſchließlich dem Gericht oder dem Ver-
walter der Maſſe Anzeige zu machen und Alles mit Vorbehalt
ihrer etwanigen Rechte, eben dahin zur Concursmaſſe abzuliefern.
Pfandinhaber und andere mit denſelben gleichberechtigte Gläubiger
des Gemeinſchuldners haben von den in ihrem Beſitz befindlichen
Pfandſtücken bis zum vorgedachten Tage nur Anzeige zu machen.

Zugleich werden alle diejenigen, welche an die Maſſe Anſprüche
als Concursgläubiger machen wollen hierdurch aufgefordert ihre
Anſprüäche, dieſelben mögen bereits rechtshängig ſein oder nicht mit
dem dafür verlangten Vorrecht bis zum 13. Auguſt e. einſchließlich
bei uns ſchriftlich oder zu Protocoll anzumelden und demnächſt zur
Prüfung der ſämmtlichen innerhalb der gedachten Friſt angemeldeten
Forderungen ſowie nach Befinden zur Beſtellung des definitiven
Verwaltungsperſonals auf

den 1. September c., Vormittags 11 Uhr,
vor dem Commiſſar Herrn Kreisgerichtsrath Panſe im Terminzimmer
Nr. 6 zu erſcheinen.

Wer ſeine Anmeldung ſchriftlich einreicht, hat eine Abſchrift
derſelben und ihrer Anlagen beizufügen.

Jeder Gläubiger, welcher nicht in unſerm Amtsbezirke ſeinen
Wohnſitz hat, muß bei der Anmeldung ſeiner Forderung einen am
hieſigen Orte wohnhaften oder zur Praxis bei uns berechtigten aus-
wärtigen Bevollmächtigten beſtellen und zu den Acten anzeigen. Den-
jenigen welchen es hier an Bekanntſchaft fehlt, werden die Rechts
anwälte Juſtitzrath Hunger Rechtsanwalt Wetzel, Vitz, Klinkhardt
hier, der Juſtizrath Herrfurth zu Wehlitz und Rechtsanwalt Wölfel
zu Lützen zu Sachverwaltern vorgeſchlagen.

Merſeburg, den 14. Juli 1866.
Königliches Kreiegericht, J. Abtheilung.

Ein Familienkogis mit allem Zubehör iſt zu vermiethen in der
Preußergaſſe Nr. 5! parterre. Auguſt Schöne.

Dom Nr. 271 iſt eine Wohnung von 3 Stuben mit Zu-
behör an ruhige Miether jetzt zu vermiethen 1. October zu beziehen.

Kohlenſteine,
cirea 64 Cubikzoll enthaltend von beſter Kaynger und Knapendorfer
Kohle geformt, verkaufe ich zu den billigſten Preiſen à Tauſend zu
2 Thlr. Friedrich Beyer, Unteraltenburg Nr. 725.

TEcht Kaukaſiſches Jnſectenpulver,
gegen Motten, Flöhe, Wanzen, Schwaben, Ameiſen und dergl.,
erhielt ganz friſche Zuſendung und empfiehlt in Schachteln zu 2

und 4 Sgr. Guſtav Lots.
nigl. preuß. Miniſterium ge-

S pruüft, entfernt in 14 Tagen alle Hautunreinigkeiten,
e Sommerſproſſen, Leberflecken, zurückgebliebene

S ILilionese, vom kö

S z rPockenflecken, Finnen, trockene und feuchte Flech2 c l Sten, gelbe Haut, Röthe auf der Naſe und ſcro-
phulöſe Schärfe. Garantirt Fl. 26. Sgr. Fl. 15 Sgr.
Feytong, von einem berühmten amerikaniſchen Zahn-
arzte erfunden hat die Kraft, jeden Zahnſchmerz augen-
blicklich zu beſeitigen; unter Garantie,

Hauptniederlage bei Günther Weißenborn in
Merſeburg.

wDTrT T —ZDDJZDIAAnmerikaniſches Fleckwaſſer.
Eine neue, helle, faſt geruchloſe Flüſſſigkeit zur ſo

fortigen leichten Entfernung aller Flecken aus Seide, Wolle, Tuch
und anderen Stoffen, ſowie zur Reinigung von Lederhandſchuhen.

Dieſes für alle Haushaltungen unentbehrliche Mittel empfiehlt

in Flacon 4 2 Sgr. Guſtav Lots.

Beziehentlich der Verordnung eines löbl. Magiſtrats mache hier
mit bekannt daß

Eiſen-Vitriol
zum Desinficiren der Abtritt- und Miſtgruben centnerweiſe und
einzeln bei mir zu haben iſt. Auf Beſtellung kann in Kürze auch
mit Chlorkalk, Gyps c. dienen.

Vette geräncherte Lachs Heringe, wöchent-
lich 2mal friſch, eingemachte Früchte, Frucht-
Weine, Land und Rhein-Weine von 3-24Sgr. Himbeer- Kirschsaft, KohlensauresW'asser, Schweizer Käse, I. à s Sgr. Sah-
nenkäse echt à 4 Sgr. s Pf., Kl. Vett He-
ränge, Sardellen, saure Gurken empfiehlt

L. A. Weddy's Sohn.

Aecht kaukaſiſcher

Wanzen-Tod!
Sicherſtes Mittel gegen die Wanzen; die ganze Brut wird

für immer vertilgt! Anderes Ungeziefer verſchwindet raſch J
durch „ächt perſiſches Jnſectenpulver.“

Jm Originalverſablatt zu 10, 5, 3 Sgr. Hauprnie-
derlage in Merſeburg bei Günther Weißenborn.

Betrag zurück erſtattet, wenn kein Erfolg.

m e e 2 53

Ein- und Verkauf
von getragenen Kleidungsſtücken, Wäſche, Betten u. d. gl.

Ww. Gärtner,
Seikenbeutel 642.

So Gott will bin ich nächſten Sonntag von 8 12 Uhr im
Hotel zur Sonne in Merſeburg zu ſprechen

C. Haun, pract. Zahnarzt
aus Erfurt.

M uunkken ben
Sonntag den 19. d. M., Nachmittags 3 und Abends 7

Uhr Concert. Bei brillanter Erleuchtung des Gartens.
Ludwig Buchheiſter.

Ein Apotheker- Lehrling
findet den 1. October event. auch früher oder ſpäter unter den
günſtigſten Bedingungen Placement. Näheres durch den Apotheker
Freyberg in Delitzſch.
Eine Aufwartung für die Nachmittags Stunden, am liebſten

eine Perſon in geſetzten Jahren, wird geſucht
Tiefer Keller, im früheren Schulhauſe.

Eine Pfauhenne iſt mir zugeflogen. Der rechtmäßige Eigen-
thümer kann ſolche gegen Erſtattung der entſtandenen Koſten bei mir

abholen. Rauwald, Ofenheizer.
Eine deffecete goldene Broche iſt gefunden wieder abzuholen

große Rittergaſſe 164. Hoffmann.
10 Thaler Belohnung

ſichere ich demjenigen zu, welcher mir den Thäter, welcher mit ruch
loſer Hand am 18. d. M. Nachts meinen Weinſtock durchgeſchnitten
hat, ſo anzeigt, daß ich ihn gerichtlich belangen kann.

Auguſt Nitſche, Maurer, Kreuzgaſſe 515.
3 welche bei dem Brande am 14. d. M. mir hülf

reichen Beiſtand leiſteten, ſage ich hiermit meinen herzliMerſeburg, den 18. Juli 1866. her hnen Don
S Pechmann, Thürmer.

Fuür die freundliche Aufnahme dem H. Profeſſor Dr. Scheele
hier bei der Einquartierung meinen beſten Dank.

Ein Landwehr-Unteroffieier zweiten Aufgebots.

Zur Nachricht. eDie Geſammt Einnahne des am 17. d. M. auf der Funkenburg
ſtattgehabten Concertes belief ſich auf 52 Thlr. 25 Sgr. 3 Pf.,
wobei ein Thlr. iſt, den uns noch nach Abſchluß der Kaſſe eine
ungenannte Geberin freundlichſt zuſtellen ließ. Die Ausgaben betrugen:
21 Thlr. 23 Sgr. 9 Pf. Der Reinertrag von 31 Thlr. 1 Sgr.
6 Pf. iſt heute für den bekannten Zweck abgeliefert worden, und
zwar die Hälfte im hieſigen Stadtſecretariate, die andere in der
Königl. Haupt Jnſtituten Kaſſe. Der jugendliche Sängerchor, deſſen
beſcheidene Leiſtungen wir zur Unterhaltung des zahlreichen geehrten
Publicums darzubieten wagten, wird ſich dieſes Erfolges gewiß
freuen mit uns und mit Allen, die zur Erreichung deſſelben bereit

willigſt die Hand boten. zMerſeburg, den 19. Juli 1866.Buchheiſter. Brandt.
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Dieſer Alpenkräuter-Liqueur

à Flaſche 10 Sgr iſt in
Merſeburg bei Günther

Weißenborn zu haben.

Staatspapiere, Bsenbahn- Acten
und ſonſtige Werthpapiere. beſorge ich den Ein und Verkauf gegen Provision inel. Courtage und
Porto, genau nach Cours der Börſen Zeitung. Auch empfehle ich mich zur Beſorgung neuer Couponsbogren und InCASSO-

geschäfte. tF. SeBank- und Wechselgeschäft in Halle, Leipziger-Strasse.

h Se inBankgeschft.
man Comptoir: Markt Nr. 25,

m I 81Cit Z.Pin- und Verkauf von Staatspapieren, Pisenbahn- und Bankactien, Couponswechsel und Be-
sorgung neuer Couponshogen.

Merseburg, den 9. Juli 1866.
P.

Nachdem durch die Zeitverhaältnisse gezwungen das hiesige Bankgeschaft Gebrüder M ulancit
heute seine Zahlungen eingestellt hat, beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, dass ich auf hiesigem
Platze unter der Firma

s n
ein BanK-, Wechsel- und Incasso-Geschäft in dem bisherigen Geschäftslocale begründet habe.

Lang jährige Erfahrungen und Geschäftskenntniss setzen mich in den Stand, ein mir geschenktes
Vertrauen zu rechtfertigen und versichere ich eine prompte und reelle Bedienung.

Ich empfehle mein Unternehmen einer geneigten Berücksichtigung und zeichne
hochachtungsvoll

Louis Zcnhender.
a ön. ren un Aen Den el t. S.Die Königl. Darlehns- Kaſſe zu Halle hat am hieſigen Platze eine Darlehns-Kaſſen-Agentur errichtet und

mich zum Vorſtand derſelben ernannt. SJn Würdigung dieſes Vertrauens werde ich in jeder Beziehung daſſelbe zu rechtfertigen und dem Darlehnsſuchenden das Geſchäft
nach Kräften zu erleichtern und zu fördern mich beſtreben.

Das Bureau der Agentur befindet ſich in meinem Hauſe Kloſterſtraße Nr. 132, in welchem große trockene und
feſte Lagerräume für alle Waaren ein ſicheres und gegen jeglichen Einfluß der Witterungsverhältniſſe ſchützendes Unterbringen ermöglichen laſſen.

Die Geſchäftsſtunden ſind die gewöhnlichen der Werkeltage von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends.
Die Darlehne werden auf alle couranten dem Verderben nicht unterliegende Rohproducte und Fabrikate, ſowie auf Pretioſen,

Cours habende Staats und Werthpapiere, wie überhaupt auf alle Gegenſtände gewährt, die im Handel vorkommen. g
Vornehmlich dürfte ſich das Jnſtitut den Herren Landwirthen zur Beleihung von Wolle, Cerealien und dergl. empfehlen.
Zu ferneren Auskünften über Zinsfuß, Speſen, Dauer der Darlehne u. ſ. w. bin ich bei Anbringung der Anträge gern bereit.

Weißenfels, den 26. Juni 1866. V. Trinius.2 J 2 2Die UValterländiſche Jeuer-Verſicherungs-Actien-Aeſellſchaft
m liber feld

gegründet ſeit dem Jahre 1823 mit einem Capitale von Zwei Millionen Thalern,
verſichert zu feſten und billigen Prämien, ohne irgend welche Nachzahlung, Gebäude aller Art und Fabrik An
lagen, ſo wie Mobiliar, Waaren, Getreide in Scheunen und Diemen, Vieh, Geräthe und überhaupt Bewegliches.
Bei Verſicherungen auf fünf und ſieben Jahre, mit Vorausbezahlung der Prämie, gewährt dieſelbe noch beſondere Vortheile.

Den Hypothek-Gläubigern wird durch S. 7 der Police- Bedingungen Schutz bereitet.
Brandſchäden, die nicht durch den Krieg d. h. nicht durch militairiſche Maßregeln auf Anordnung eines Befehlshabers, ſondern

nur während des Krieges entſtehen. ſind nicht diejenigen Kriegsſchäden, welche unſere Geſellſchaft von der Verſicherung ausſchließt.
Demnach werden unter Anderen von ihr erſetzt werden

alle Schäden, die an verſicherten Gebäuden oder beweglichen Gegenſtänden im Kriege durch fremde Ruchloſigkeit, Muthwillen
oder Bosheit, ſei es von Seiten der Truppen des Armeegefolges oder anderer Leute entſtehen.

Die Verpflichtungen werden durch einen Fonds an Grundeapital, Reſerven und laufenden Einnahmen welcher Ende 1865
Rthlr. 3 737,668 betragen hat, garantirt.

Nähere Auskunft, unter unentgeltlicher Aushändigung der Antragsformulare und Verſicherungs Bedingungen und bereitwilliger
Unterſtützung bei Ausfüllung der erſteren ertheilen die Agenten in:

Querfurth Herr C. Burow Buchhändler.Merſeburg Herr Keferſtein, Banquier.
Schkeuditz Herr C. A. J uterDürrenberg Herr F. A. Saſſe.

Großkugel b/ Schkeuditz Herr Friedr. Hentze, Nadler. Teutſchenthal Herr Carl Rolle, Rendant.
Weißenfels Herr Angermann und inLützen Herr C. Sack, Maurermeiſter.

Neumark b/ Mücheln Herr Louis Nothhardt. Halle die Haupt Agentur Wilh. Kerſten, Paradeplatz Nr. 6.



Jedes Quantum Minnmbeeren wird gekauft in

S s tn Amgrosse Rittergasse.
Bekanntmachung.

An Beiträgen zur Fürſorge für die Familien der aus der
Stadt Merſeburg zu den Fahnen einberufenen Kriegen e. ſind ferner
eingegangen von

Brandt und Buchheiſter 63 Thlr. 25 Sgr. 3 Pf., Ertrag des
am 12. d. Mts. im Riſchgarten abgehalt. Concerts; Mühlkn. Voigt
1 Thlr., Getreideh. Zaulich 3 Thlr., R. R. Endell 3 Thlr., Pol.
Comm. Lindenſtein Thlr., W. Wiemann 1 Thlr., 1 Bettt., 2
Ueberz., 1 Kiſſenüberz., Hörning 15 Sgr., A. Mx. 1 Thlr., C. Henkel
1 Thlr., M. C. u. A. Henkel 1 Zwanzigkreuzerſtück, 2 Bair. halbe Gulden,
R. R. Lüddicke 5 Thlr., Schuhmackerm. Göthe 1 Thlr., Stellmacherm.
Jähnichen 10 Sgr., Fr. Jnſt. K. R. Hoffmann 2 Thlr., Kaufm.
Reichelt 2 Thlr., Heineken 4 Thlr. 23 Sgr., freiw. Liebesgaben
in der Kirche St. Maximi am. 15. d. M. geſ., Sattlerm. Hammer
1 Thlr., Fr. P. Herbſt 1 Thlr., Frl. Kunitzſch 15 Sgr., H. H. 2
Thlr., Gaſtw. Naumann in Modelwitz 5 Sgr., Ortsr. Pauli daſ.
5 Sgr., E. Pauli daſ. 5 Sgr., H. Palmié 1 Thlr., Schloſſerm.
Frauenheim 15 Sgr., P. Kleinſchmidt 5 Sgr., Brandt u. Buchheiſter
15 Thlr. 15 Sgr. 9 Pf., Hälfte des Ertrags des am 17. d. M. auf
der Funkenburg abgehalt. Concerts. Summa 112 Thlr. 19 Sgr.,
hierzu der frühere Betrag von 546 Thlr. 11 Sgr. Mithin bis jetzt
überhaupt 659 Thlr., ſowie Zwanzigkreuzerſtück und 2 bay. h. Gulden.

Fernere Beiträge werden angenommen in unſrem Stadtſecretariate
oder bei den in unſrer Bekanntmachung vom 2. d. M. genannten
Mitgliedern des Vereins.

Merſeburg, den 19. Juli 1866.
Der Local-Hilfs- Verein für die Stadt Merſeburg.

Für verwundete und erkrankte Krieger ſind ferner
eingegangen

an Lazareth-, Verpflegungs-, Bekleidungs-, Erfriſchungs-
Gegenſtänden Knüpper-- Muſchwitz 5 Hemden, 1 P. Fußl, 3 P.
Str., 1 Bettt., Frl. Kunitz 2 P. Str., Compr., Linnen, Scharpie,
Ungen. Scharp., Fr. Köhlau Linnen, Scharp., Gem. Oebles und
Schlechtewitz Linnen, 3 Pfd. Scharp., Jurk 12 St. Brettch. 9 Binden,
Scharp., Fr. Bergmann Scharp., Ungen. 4 Handt., Scharp, O.
Thurm Scharp, Fr. Brüg 1 P. Str., Scharp., Frl. A. u. H. H. 2
Hemden, Scharp., 6 Binden, Scharp., Fr. Franke Scharp., Ungen.
Scharp., Fr. Dürbeck 3 Schlafm., 2 P. Str. 2 Taſchent., Fr. Kloßpe
3 kl. Seegraskiſſen, Linnen, Gautzſch 2 Kiſſenbez, 4 Binden, Linnen,
Scharp., Frl. Köppe- u. Kindergarten 2 Serv., Linnen, Scharpie,
Wagner 1 Kranzk., Stechbecken, 1 Nachtgeſch, 3 Hemden, 6 P.
Str., 1 Schlafr., 4 Binden, Linnen, Fr. Piep 3 h. Tücher, 2 Binden,
Linnen, Scharp., Fr. Matthäi Scharp, Jungfr. Ver. Pobles durch
Schirner 36 Compr., 12 h. Tücher, 12 Binden à 5 Ellen, 2 Pfd.
g. Scharpie, 1 Pfd. kr. dergl, I Bettt., 3 Hemden, 9 P. Str.,
Fr. u. Jungfr. Ver. Frankleben 12 w. Leibbinden, 14 h. Tücher, 3
Pfd. Scharp., 6 Handt., 1 vollſt. Ueberz., 3 Kiſſenbez., Reichelt 1
w. Decke, 1 P. Unterbeinkfl., 1 Binde, Frfr. v. Reibnitz 1 Badewanne,
Göhde dergl., Gem. Leiha d. v. Helldorff Bedra 1 P. Unter-
beinkleider, 4 w. Socken, 1 Büchſe Eingem., Fr. Uhlig Tuch, Linn.,
10 Fl. Wein., Fr. Langguth Löſſen 18 Vinden, Scharp., Brückner
4 Binden, P. Fußl., Scharp., Klemp 4 Binden, Scharp., Fr.
Hunger Scharp., Fr. Schraube 2 Kopfk., 1 Schlummer-R., Fr.
Schulz Scharp., Fr. Wiegand 3 Binden, Scharp., Gem. Keuſchberg,
2 Fl. Liqueur, 90 Compr.. 7 Binden, 1 Pfd. kr. u. gl. Scharp.,
Gem. Naundorf 19 Binden, 1 Bettt., 41 Kopfkiſſenbez., Linnen,
Scharp., Gem. Eisdorf Scharp., Fr. Ziegler Veſta 1 vollſt. Ueberz.,
Linnen, Brand Scharp., Fr. Schmidt 5 Binden, 2 Tücher, Scharp.,
Fr. v. Korff Scharp., Fr. Körber 5 P. Str., Ungen. Scharp., Fr.
Max Scharp., Gem. Zöſchen mit Zſcherneddel 3 Hemden, 14 Handt.
1 vollſt. Ueberz., 2 P. Str., Linnen, Fr. Goßler Scharp., Fr. Prädi-
kow 1 Jacke, 6 h. Tücher, Compr., Scharp., Stollberg 12 Bücher
v. W. O. v. Hom, Fr. Querfurth 1 Steppd., 3 h. Tücher, 2 Hem
den, 1 Bettdeckbez., Compr., Scharp., Fr. Beyer 4 P. Str., Scharp.,
Fr. Ließmann 6 Binden, Scharp., Fr. Palmié u. Fr. Berger 6 P.
Str., 11 Binden, Scharp., Crüger Bade Einrichtung im Kloſter-
Lazareth.

2) an Offerten für Aufnahme u. Verpflegung von Verwun-
ten reſp. Reconvalescenten: Kr. Ver. Bock Kleinſchkorlopp 1
econv., R. R. Schede 1 Verw., Kfm. Fiſcher 1 Verw., Fr. Gollert in

Hohenlohe 2 Verw., Fr. Krummsdorf in Kitzen 2 Reconv.
3) an Geld A. Richter Röſſen 3 Thlr., Gem. Hohenweiden

4 Thlr. 15 Sgr. 9 Pf., Gem. Rattmannsdorf 3 Thlr., Knüpper
Muſchwitz 10 Thlr., Gem. Oebles u. Schlechtewitz 9 Thlr. 26

Sgr. 6 Pf., Gem. Oelitzſch 5 Thlr. 1 Sgr., Gem. Rockendorf 22

Thlr. 20 Sgr., Gem. Neukirchen 12 Thlr. 28 Sgr., R. R. Lüddecke
5 Thlr Peltz Modelwitz 35 Thlr., Strauß Schladebach 5 Thlr.,
Weidlich 10 Thlr, Gem. Röpzg 3 Thlr. 10 Sgr., Klinckhardt 1 Thlr.,
Fr. Starke 11 Thlr. 10 Sgr., Lenz 3 Thlr Gem. Leiha d. v. Hell
dorff Bedra 16 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf., Klemp 1 Thlr., Burkhardt

Daspig 1 Thlr., Fr. Bohne 1 Thlr., Koch Körbisdorf v. ſ.
Angeh, den Beamt. u. Arbeit der Zuckerfabrik 6 Thlr. 25 Sgr.,
Gem. Körbisdorf 1 Thlr. 15 Sgr., Gem. Naundorf 1 Thlr. 23
Sgr. 9 Pf., Gem. Benndorf 1 Thlr. 15 Sgr., Gem. Zützſchdorf
1 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf., Gem. Gräfendorf 22 Sgr. 10 Pf., Herber
2 Thlr., Wolter 1 Thlr., Kirchhof 1 Thlr., Horn 15 Sgr., Kauer
15 Sgr., Wuttke 10 Sgr., Scheiding 10 Sgr., Pritzelwitz 10 Sgr.,
Scannewin 10 Sgr., Naumann 10 Sgr., Gem. Goddula 4 Thlr.
13 Sgr. 6 Pf., Gem. Keuſchberg 2 Thlr. 16 Sgr. 6 Pf. Frl.
Schwarzburger Burgliebenau 7 Thlr, Gem. Zöſchen mit Zſcher
neddel 5 Thlr. 12 Sgr., Schütz u. die Schulk. zu Spergau 3 Thlr.
10 Sgr., Gem. Peißen 2 Thlr. 7 Sgr., Gem. Sittel 10 Thlr. 21
Sgr., Gem. Ermlitz 7 Thlr. 18 Sgr., Dr. Apel Ermlitz 3 Thlr.,
Eichel sen. daſ. 2 Thlr., Eichel jun. daſ. 1 Thlr. 10 Sgr Ka-
biſch Göhlitzſch 1 Thlr. 15 Sgr, A. Burkhardt daſ. 1 Thlr., Lings
lebe daſ. 1 Thlr., Jauck daſ. 1 Thlr., Schladebach daſ. 15 Sgr., L.
Göhlſch daſ. 5 Sgr., Büttner daſ. 15 Sgr., Gem Oetzſch 5 Thlr.,
13 Sgr., Frl. Wagner 1 Thlr, Gem. Kleinſchkorlopp d. Bock 5
Thlr. 5 Sgr. 9 Pf., Gem. Hohenlohe d. Goller 2 Thlr. 21 Sgr.
Local Hilfs Ver. Augsdorf 11 Thlr., Gem. Schafſtädt d. P. Wolf
25 Thlr., P. Ziegler Veſta aus der Parochie Veſta 18 Thlr. 1
Sgr., Bonack Dürrenberg von der Gem. Kauern 18 Thlr. 15 Sgr.,
Gem. Teuditz 32 Thlr. 26 Sgr. (worunter 20 Thlr., von Mackenſen
und 5 von Smalian), Gem. Tollwitz 10 Thlr. 28 Sgr, Mädchen
ſchule zu Teuditz 1 Thlr. 26 Sgr. 3 Pf. u. von der Schule zu Zöll
ſchen 2 Thlr. 14 Sgr. 9 Pf., in Summa 374 Thlr. 26 Sgr. 7
Pf. und unter Hinzurechnung der vorher eingegangenen 2098 Thlr.
5 Sgr. 7 Pf., zuſammen 2473 Thlr. 2 Sgr. 2 Pf.,

4) für den Bezirks-Hilfs- Verein zur Unter-
ſtützung der Truppen im Felde, ſo wie ihrer zurück
gelaſſenen Familien und Hinterbliebenen ſind ferner
eingegangen: von der Gem. Kleinſchkorlopp d. Bock 5 Thlr. 5 Sgr.
9 Pf., Gem. Hohenlohe d. Goller 2 Thlr. 21 Sgr., in Summa 7
Thlr. 26 Sgr. 9 Pf. Unter Hinzurechnung der frühern Einnahmen
89 Thlr. 26 Sgr. 9 Pf. Cour. und 3 Thlr. Gold.

Weitere Gaben werden bei dem Unterzeichneten im Depot des
Vereins im Hintergebäude des Ständehauſes dankbar 'entgegenge
nommen.

Da der beſchränkte Raum dieſes Blattes uns nöthigte in Nr.
56 und 57 nur die Namen der verehrl. Geber und Geberinnen von
Natural Gegenſtänden zu nennen, die ſpecielle Aufführung der letz
teren aber zu unterlaſſen, ſo werden wir die bezügl. Naturalien in
einer beſonderen Beilage des Blattes in nächſter Woche nachweiſen.

Merſeburg den 19 Juli 1866.
Das Kreis- Comité des Prov. Hilfs- Vereins

für verwundete und erkrankte Krieger.
J. A. FeuerSoc. Jnſp. Sachſe, ſtellvertr. Schatzmeiſter.

Druckfehler: Jn der Bekanntmachung in Nr. 57 iſt sub 1 Zeile 9, und sub
3 Zeile 11. nicht „Hardenberg“ ſondern „Hagenberg“ zu leſen.

Bekanntmachung.
An freiwilligen Beiträgen für den hieſigen Bezirks-Hilfs-

Verein zur Unterſtützung der Truppen im Felde und deren Fami-
lien 2c. ſind bei uns vom 17. d. M. bis mit heute fernerweit zu
gegangen vom:

Mühlbeſitzer C. Kürbitz 5 Thlr., Billardklubb d. Kr. G. R. Knauth
25 Thlr., Frl. Friſchbier 1 Thlr., ſämmtl. hier, Gem. Günthers-
dorf 15 Thlr., Angeh. des Amtm. Koch, ſowie die Beamten und
Tagel. der Zuckerf. zu Körbisdorf 6 Thlr. 25 Sgr., Gem. daſ. 1
Thlr. 15 Sgr., Gem. Naundorf 1 Thlr. 23 Sgr. 9 Pf., Gem.
Benndorf 1 Thkr. 15 Sgr., Gem. Zützſchdorf 1 Thlr. 2 Sgr. 6
Pf., Gem. Gräfendorf b. Neumark 22 Sgr. 11 Pf, P. Rauch
zu Gröden 3 Thlr., Rittergutsb. v. Merckel zu Kleingörſchen 25
Thlr., Fabrik. Keilmann zu Bernburg 25 Thlr., P. Fleiſcher zu
Wallendorf 5 Thlr., Stellmacherm. Niemann zu Schkopau 15 Sgr.,
Zimmerm. Hübner zu Collenbey 15 Sgr., zuſammen 118 Thlr.
14 Sgr. 2 Pf. Hierzu: Einnahme bis mit 16. d. M. 2665 Thlr.
12 Sgr. 10 Pf. Summa 2783 Thlr. 27 Sgr.

Merſeburg, den 19. Juli 1866.
Königliche Haupt Jnſtituten- Kaſſe

(Hierzu eine Beilage.)

unte



jüngſte Kind des Handar

Peilage zum 58. Slück des Merſeburger Rreisblatts 1866.

Am 8. Sonntage nach Trinitafs (22. Juli) predigen:
Vormittags: NachmittagsDomkirche Herr Diace, Leuſchner. Herr Adj. Puſch.

Stadtkirche S Paſtor Heineken. Herr Diac. Leuſchuer.
Neumarktskirche Herr Paſtor Hrefſing.
Altenburger Kirche Herr Paſtor Gruner.

tadtkirche: Früh 7 Uhr Beichte a. Abenrdmabl. Hr. Paſtor Heineken.

Früh und Nachmittags fatholiſcher Wottesdienſt.

Rirchennächrichten von Cüßen: 9nni.
Geboren: dem Königl. Rechtsanwalt und Notar Wölfel ein Sohn dem

önigl. Fußgensd'arm Knuth eine Tochter dem Nagelſchmiedegeſ. Lungwitz eineochter; dem Bürger nd Schneidermſtr. Kluge ein Sohn dem Vhrge nnd
Schneidermſtr. Herzog eine Tochter dem Handarb. Skor ein Sohn dem Handarb.

eine eine Tochter dem Bürger und Glaſermſtr. Schrader eine Tochter dem
Buſchendorf eine Tochter dem Handelsm. Georgi ein Sohn dem Bürger

und Schuhmachermſtr. Blumentritt ein todter Sohn dem Ger, Cauzl, Gerlach ein
Sohn dem Handarb, Kleine eine Tochter der W. Demmig ein außerehel. Sohn.

Getrauet: der Cigarrenmacher Schwarz mit J. E. Neidel; der Zimmermann
Kötteritzſch aus Hollſteitz mit f. Th. A. Hertzſch. Geſtorben: der Aus-
zügler Dohle, 78 J. 4 M. 18 T. alt, am Blafenleiden die Ehefrau des Bürgers
und Gaſtwirths Heidenreuter, 43 J. 6 M. 7 T. alt, an Magenverhärtung das

b. Schumann 2 M. 9 T. alt, an Krämpfen.

Auszug
aus den Verluſt Liſten der Königlich Preußiſchen Armee für den

Kreis Merſeburg.
Gefecht bei Burkersdorf, den 28. Juni 1866.

Füſilier Friedrich Wilhelm Weidig aus Delitz a/S. Todt.
Gefecht bei Sohr, am 28. Juni 1866.

Unterofficier Friedrich Wilhelm Ferdinand Vollmann, Kreis
Merſeburg. Schwer verwundet. Schuß in Arm und Bein. Laza-
reth Eipel.

Gefecht bei Rudersdorf, am 28. Juni 1866.
G.renadier Guſtav Freier aus Schkeuditz Schwer verwundet.

Schuß in den Unterleib.
Die Prov. Corr. ſchreibt
Unſer König hat den Krieg nicht gewollt. Dies hat der Fürſt

wiederholt öffentlich auf das Beſtimmteſte verſichert, nicht minder in
Geſprächen mit Einzelnen. Jn rührender Weiſe geſchah es auch bei
dem Abſchiede vom Prinzen Friedrich Carl, als dieſer zur Armee
abreiſte. Mit Thränen in den Augen ſagte der König zu ſeinem
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ritterlichen Neffen:
„Jch bin ein alter Mann und bald 70 Jahr, wie ſoll ich jetzt

noch an Krieg denken? ich will nichte mehr, als meinem Volke den
Frieden laſſen wenn ich ſterbe. Jch weiß ja auch, daß ich's vor
Gott und meinem Gewiſſen verantworten muß. Jch fann's bezeugen
vor Gott, ich habe Alles gethan, gebeten habe ich den Kaifer, gebeten,
wie man nur bitten kann; ich will ja zugeſtehen, was ich mit der
Ehre Preußens vereinen kann. Aber ſie wollen ja den Krieg; ſie
wollen es ja ſo wieder haben, wie es vor dem ſiebenjährigen Kriege
war, und das geht nicht, dann iſt ja Preußen nichts mehr!“
Dann an Prinz Friedrich Carl gewendet und ihn umarmend, ſagte
der König: „Karl, Du haſt ſchon einen Auftrag gehabt und da haſt
Du's gut gemacht, jetzt bekommſt Du eine viel ſchwerere Aifgabe!“

Dem Prinzen traten auch die Thränen in die Augen. Dann
fuhr der König fort: „Ja, Gott Lob, das Heer iſt in ſehr gutem
Stande, aber ob wir ſiegen, das liegt in des Herrn Hand. Wenn
der Herr nicht hilft, ſo iſt's doch vergeblich. Wir wollen auch nicht
übermüthig ſein, wenn uns der Herr den Sieg giebt.“

Schwurgericht zu Naumburg.
Montag den 9. Juli F866.

Heute begannen die Sitzungen ver zweiten diesjährigen Schwurgerichtaperiode
unter dem Vorſitze des Kreisgerichts Directors Heimbrod hierſelbſt.

Zur Verhandlung kamen heute 3 Sachen.

t Erſter Fall.Auf der Anklaägebank erſchien der Zimmergeſell Karl Chriſtian Eyermeawnn
von Auerſtedt 47 Jahr alt verbeirathet, Vater von 4 Kindern. Er war wegen
vorſätzlicher Mißbandlung eines Menſchen welche deſſen Tod zur Folge gehabt hat,
angeklagt. Sein Vertheidiger war der Juſtizrath Franz. Die Anklage ging dahin:

Anfang März d. J. verſtarb der Auszügler Samuel Kunze in Auerſtedt.
Nachdem er bereits mehrere Tage begraben war verbreitete ſich das Gerücht daß
er in Folge von Mißhandlungen welche ſein Schwiegerſohn, der Zimmergeſell
Eyermann, gegen ihn verübt, geſtorben ſei. Die deshalb ſofort angeſtellten Ermit-
telungen beſtätigten das Gerücht, daß Kunze einige Tage vor ſeinem Tode von
ſeinem Schwiegerſohne gemißhandelt worden, und es wurde deshalb die Leiche wieder
ausgegraben und legal obducirt.

ie Aerzte fanden am Kopfe und rechtem Oberarm des Verſtorbenen mehrere
Verletzungen und im Jnnern der Schädelhöhle Exudate. Die Verletzungen charak-
teriſirten ſich durch Form und Beſchaffenheit deutlich als Stockſchläge. Die Aerzte
gaben ihr Gutachten dahin ab, daß die Kopfoerletzungen durch Schläge mittelſt
eines ſtockähnlichen Jnſtrumentes zugefügt und daß in Folge dieſer Verletzungen
eine Entzündung der Hirnhäute und des Gehirné eingetreten welche den Tod zur
Folge gehabt hat.

In Bezug auf die Thäterſchaft wurde Folgendes ermittelt
Samuel Kunze hatte nach dem Tobe ſeiner Ehefrau das ihm gehörige Häuschen

in Auerſtedt an ſeine Tochter, die verehl. Eyermann, abgetreten ſich aber darin
ehnnn srecht vorbehalter und ein wöchentliches Taſchengeld ausbedungen.

Zahlung des letzteren war fein Sehwiegerfohn Eyermann längere Zeit
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im Reſt geblieben und Kunze hatte ſich deshalb wiederholt befchwerend an das
Gericht gewandt, namentlich aber auch am März d. J. Dies hatte Eyermattn
erfahren, und als er an dieſem Tage Abends nach Hauſe kamn, eutſtaud bald
zwiſchen dein Eyermann und ſeinem Schwiegervater Kunze ein Wortſtreit. Die
verehl. Eyermann bot ihrem Ehemanne Ruhe, und ſo geſchah es, daß Eyermantn
ſich auch init dieſer zankte und ihr ſogar eine Ohrfeige gab. Dies ärgerte den
alten Kunze ſo, das er aus der Kammer einen jungeichenen Knüppel holte und
damit auf feinen Schwiegerſohn losging Der Streit wurde nun immer größer,
Kunze beauftragte ſeine Tochter die verehel. Eyermann, den Pfarrer und Schulzen
herbeizuholen. Wie die verehel. Eyermann bekundet, ſo that ſie auch als ginge
ſie, blieb aber im Hausflur ſtehen und horchte an der Stubenthür. Sie ingalsbald in die Stube zurück und ſah da, wie ihr Vater ihren Ehemann mit da

Stocke ſchlug, worauf ſie wieder aus der Stube eilte und nach Hülfe rief.
Von dieſer Zeit an war der alte Kunze krank und (ag meiſtentheils in Bett.

Am a. März verſtarb er. Ein Arzt war nicht herbeigeholt worden.
Heute vor dem Schwurgerichte verblieb der Angeklagte dabei, daß er von

ſeinem Schwiegervater zuerſt geſchlagen worden ſei und daß er hierdurch gereizt
auch auf dieſen zu ſchlagen nicht aber auf den Kopf, ſondern über die Hüfte
Er behauptete daß ſein Schwiegervater ſchon den Tag darauf wieder ausgegangen
ſei. Er veſtritt, den Kunze auf den Kopf geſchlagen zu haben und wollte nicht
zugeben, daß er die Veranlaſſung zu dem Tode des Kunze gegeben habe.

Die Zeugen beſtätigten den Jnhalt der Anklage wie er oben erwähnt, der
Knabe Eyermann behauptete jedoch heute, daß ſein Vater an jenem Tage zuerſt
von dem Großvater angegriffen worden ſei. Die verehel. Eyermann gab an, ihr
Vater ſei aus dem Bette gefallen und könne ſich auf dieſe Weiſe die Kopfverletzung
zugefügt haben. Die Sachverſtändigen Kreisphyſicus Dr. Merker und Kreiswund
arzt Kalkoff wiederholten ihr Gutachten und motivirten ſolches,

Der Staatsanwalt beantragte nach ſtattgehabter Beweisaufnahme das Schuldig
gegen den Angeklagten unter Annahme mildernder Umſtände.

Der Vertheidiger ſchloß ſich dem letzten Antrage an,
Das Verdict der Verſchworenen lautete dahin daß der Angeklagte ſchuldig,

daß aber nicht erwieſen daß die Mißhandlung eine vorſätzliche geweſen. Dem
Staatsanwalt blieb hiernach nichts übrig als auf Freiſprechung anzütragen, welche
auch erfolgte.

Zweiter Fall.
Angeklagt waren der Gutsbeſitzer Johann Friedrich Wahren von Aupitz

und deſſen Sohn der Oeconom Friedrich Albert Wahren von Dippelsdorf und
zwar Erſterer wegen wiſſentlichen Gebrauchmachens von einer von einem Andern
verfälſchten Urkunde und Letzterer wegen Theilnahme an dieſer That. Als Ver
theidiger fungirten der Rechtsanwalt Polenz und der Juſtizrath Franz a

Der Anklage zufolge hatte der Wahren sen. einen auf den Oeconomen Julius
Meier in Predel gezogenen Wechſel über 350 Thlr. ausgeſtellt, das Accept „Julius
Meier“ ohne deſſen Wiſſen und Willen von ſeinem Sohne, dem Oeconomen
Friedrich Albert Wahren, ſchreien laſſen und den Wechſel ſodann ausgegeben.

Beide Angeklagte waren geſtändig, beſtritten jedoch eine gewinnſüchtige Abſicht
gehabt zu haben.

Nach verhandelter Sache beantragte der Staatsanwalt beide Angeklagte für
ſchuldig zu erklären und bei dem Wahren jun. mildernde Unſtände anzunehmen.

Die beiden Vertheidiger nahmen Jeder für ſeinen Clienten gleichfalls mildernde
Umſtände in Anſpruch.

Die Geſchworenen ſprachen das Schuldig gegen jeden der beiden Angeklagten
aus und nahmen bei Beiden mildernde Umſtände an.

Wahren sen. wurde zu 9 Monaten Gefängniß und 20 Thlr. Geldbuße event.
noch 14 Tage Gefängniß und Wahren jan zu 6 Monaten Gefängniß und 19
Thir. Geldduße event. noch 1 Woche Gefängniß, beide außerdem zu Unterſagung
der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte je auf 1 Jahr verurtheilt,

Dritter Fall.
Der Fabrikarbeiter Johann Karl Friedrich Albert Perlich von Stößen

25 Jahr alt, bereits 3 mal wegen Diebſtahls beſtraft war wegen eines ſchweren
Diebſtahls im wiederholten Rückfalle angeklagt, Der Anklage zufolge hatte er am
22. Januar d. J. den Handarbeiter Seiferheld'ſchen Eheleuten in Stößen einen
Ziehbeutel mit etwa 38 Thlr. Geld aus einem verſchloſſenen Schranke, der auf
dem Vorſaale ihrer Wohnung ſtand und den er mit Gewalt geöffnet hatte entwendet,
Trotz ſeines hartnäckigen Leugnens wurde er von den Geſchworenen für ſchuldig
erklärt und vom Gerichtshofe dem Antrage des Staatsanwalts gemäß mit 5 Jahren
Zuchthaus und Stellung unter Polizeiaufſicht auf gleiche Dauer belegt.

Dienſtag, den 10, Juli.
Heute kam nur eine Sache zur Verhandlung.
Der Handarbeiter Friedrich Gottlob Knoblauch von hier 43 Jahr alt

verheirathet, kinderlos, bereits 6 mal wegen Diebſtahls beſtraft, namentlich im
Jahre 18i5 wegen zweier gewaltſamen Diebſtähle im wiederholten Rückſalle mit 2
Jahren Zuchthaus und Detentien bis zum Nachweiſe des ehrlichen Erwerbes und
der Beſſerung und zuletzt im Jahre 1851 vom Königlichen Schwurgericht zu Erfurt
wegen ſchweren Diebſtahls im wiederbolten Rückfalle mit 5 Jahren Zuchthaus und
Stellung unter Polizeiaufſicht auf 10 Jahre war heute wieder wegen eines
ſchweren Diebſtabls im wiederholten Rückfalle angeklagt. Als Vertheidiger hatte
er den Rechtsanwalt Wötfel- in Lützen gewählt. Die Anklage lautete dabin:
Jn der Nacht vom 8. zum 9., Februar d. J. waren dem Lederfabrikanten

Sevffarth in Naumburg mittelſt Einſteigens in ſein ringsumſchloſſenes Gehöft und
mitteiſt gewaltſamen Erbrechens der Thür ſeiner Schreibſtube aus letzterer eine
Summe Geldes von 2600 Thlr. geſtohlen worden. Der Diebſtahl war am 9.
Februar früh 5 Uhr entdeckt worden. Man fand die Thür welche von dem Haus
flur aus in die im Seitengebäude parterre belegene Schreibſtube führt, in der Art
gewaltſam erbrochen daß dieſelbe in zwei Theile geſpalten war und freien Eintritt
in die Stube geſtatteten Man bemerkte an der Thür und dem Thürgewände Spuren
eines angewandten Jnſtruments. Offenbar war dies Jnſtrument eine Radehacke
geweſen welche mit der Spitze zwiſchen Gewände und Tbür geklemmt und ſodann
bei dem Gebrauche mit dem Kopfe an die Wand gekommen war. Denn das Jn-
ſtrument hatte dort Eindrücke in Kalk und Lehm zurückgelaſſen und es müßte
daſſelbe ſchlechterdings mit einem Stiele verſehen geweſen ſein weil ohne einen
ſolchen mit dem Jnſtrumente die zur Sprengung der Thür nöthige Gewalt nicht
hätte ausgeübt werden können. Es ſprach dafür auch der Umſtand daß man an
der gegenüberliegenden Wand eine Spur von losgelöſtem Kalk vorfand. Jedenfalls
war dort das Ende des Stieles des Jnſtruments beim Wemmen angeſtrichen.

Das geſtohlene Geld hatte in dieſer Schreibſtube theils in unverſchloſſenen,
theils in verſchloſſenen Behättniſſen, deren Schlüſſel in der Nähe hingen, ſich
befunden. Es hatte aus 400 Zweithalerſtücken, 600 Einthalerſtücken 50 Kron
thalern, 1500 Thalern in Kaſſenanweiſungen, einigen Friedrichs und Lonied'or,
das Uebrige in kleinerer Münze beſtanden.

Der Verdacht, den Diebſtahl verübt zu lenkte ſich ſofort auf
berüchtigten Handarbeiter Knoblauch von hier, Eine bei denſelben nach dem g
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kenen Gelde vorgenemmene Hausſuchung fiel jedoch fruchtlos aus. Man fuchte
nun nach anderen Spuren die auf die Entdeckung des Diebes führen konnten.
Kenoblauch wohnte außerhalb der Stadt auf dem Georgenberge im Hauſe des Hand
arbeiters Menzel. Deſſen Gehöft grenzt an den ſog. Eapitelszwinger, der fich an
der Stadtmauer zwiſchen dem Georgen und Neuthore hinzieht. Hier entdeckte
man friſche Fußſpuren, welche nach der Stelle der Stadtmauer führten wo ein
Leiterhaus angebracht iſt, und man ſah hier friſche Schmustzſpuren an der Mauer,
welche auf ein kurzvorher ſtattgefundenes Ueberſteigen hindeuteten. Man vermuthete,
daß Knoblauch dieſen Weg gegangen war, um in der Nacht unbdemerkt in die Stadt
und ſodann wieder zurück in ſeine Wohnung zu kommen. Man unterſuchte daher
die Fußſpur genauer und fand daß dieſelbe ſowohl nach der Ueberſteigeſtelle als
auch nach dem Menzel'ſchen Gehöft zurückging. Die Fußtritte waren ganz deutlich
im Fußboden ausgedrückt, was der Vermuthung Raum gab daß der Betreffende
nach Mitternacht gegangen war da es bis Mitternacht gerechnet hatte und dadurch
der Boden weich geworden war. Bei Knoblauch fand man verſchiedene Paar Stie-
feln und von einem Paar Wickelſtiefeln mit hohen ſchmalen mit Stiften beſetzten
Abſätzen und einer dicken Sohle die nach Hinten zu ganz abgerundet war ergab
es ſich, daß dieſe Stiefeln ganz genau in die Fußtarfen paßten. An den Sohlen
befanden ſich Schrammen von denen es ſchien als wären ſie beim Herabrutſchen
an der Mauer entſtanden da dieſelben den an der Stadtmauer wahrgenommenen
Spuren entſprachen.

Dieſe Wickelſtiefeln wurden nun in die in dem Mohrmann'ſchen Garten auf
gefundenen Fußſpuren eingepaßt und es ergab ſich ganz unzweifelhaft, daß auch
dieſe Spuren von den Stiefeln herrührten.

Bei weiterer Nachſuchung fand man bei dem Knoblauch eine Radehacke, welche
an der Schärfe einige Scharten zeigte. Man fand, daß das Eiſen dieſer Rade-
hacke genau mit den Verletzungen in der erbrochenen Thür übereinſtimmte. Dieſe
Radehacke hatte einen ungewöhnlich langen Stiel. Verſuche ergaben daß beim
Einſetzen und Zwängen das Ende des Stiels die rechte Seite der Mauer neben
der Thür berührte und die Eindrücke hervorgebracht haben konnte, welche man
dort vorgefunden hatte. Zudem waren an dem Kopfe der Radehacke und am Ende
des Stieles Spuren von Kalk wahrnehmbar.

Einige Tage nach dem Diebſtahle hatte der Sohn des Beſtohlenen der Lohger-
bermeiſter Seyffarth jun. auf dem Lohhaufen und zwar an der Stelle, wo unzweifel-
haft der Dieb übergeſtiegen war einen Knopf vorgefunden woran ſich etwas
Zwirn mit Zeug befand. Unter den Sachen des Knoblauch wurden nun ein Paar
alte Beinkleider vorgefunden und in Beſchlag genommen, an denen hinten ein
Knopf ausgeriſſen war, Dieſer Knopf ſtimmte ſeiner äußeren Beſchaffenheit nach
genau mit den an den Hoſen noch befindlichen Knöpfen überein.

Dies waren die Hauptbelaſtungsmomente der Anklage.
Der Angeklagte leuguete heute vor dem Schwurgerichte ebenſo hartnäckig ſeine

Schuld wie während der Vorunterſuchung. Er beſtritt alle die gegen ihn vorlie-
genden Verdachtsgründe. Namentlich verſuchte er ſein Alibi in jener Nacht nach-
zuweiſen. Dies gelang ihm aber nicht vollſtändig und es wurde ſoviel durch die
von ihm benannten und vorgeladenen Entlaſtungszeugen feſtgeſtellt, daß er bis
gegen 2 Uhr und von etwa 4 Uhr ab in jener Nacht zu Hauſe geweſen war.
Denn um erſterer Zeit war er von dem Polizeiſergant Fuhrmann revidirt und
angetroffen worden und gegen 4 Uhr war der AGBote Rothenburg,, der mit
ihm in vem Menzel'ſchen Hauſe wohnt, mit ihm dort zuſammengetroffen derſelbe
hatte den Maurer König um dieſe Zeit hereingelaſſen und den Knoblauch bei dieſer
Gelegenheit im Hauſe geſehen, Ueber die Zeit von 2 bis 4 Uhr konnte er aber
keinen Nachweis führen. Dieſe Zeit war aber zur Verübung des Diebſtahls, der
nach Ermittelung zwiſchen 3 und 4 Uhr verübt ſein mochte vollſtändig ausreichend.
Die Corpora delicti, Wickelſtiefeln, Radehacke, Knopf und Hoſen wurden
den Geſchworenen vorgelegt. Da nun der Beſtohlene, die Polizeibeamten und
mehrere andere Perſonen, welche bei Vergleichung der aufgefundenen Spuren mit
den Stiefeln und der Radehacke des Knoblauch zugezogen worden waren die An-
gaben der Anklage überall beſtätigten, ſo hatten die Geſchworenen keinen Zweifel
an der Schuld des Angeklagten und ſprachen das Schuldig gegen ihn aus.

Der Staatsanwalt beantragte 20 Jahre Zuchthaus und Stellung unter Polizei-
aufſicht auf 10 Jahre gegen den Angeklagten.

Der Gerichtshof erkannte auf 12 Jahre Zuchthaus und Stellung unter Polizei
aufſicht auf 10 Jahre.

Mittwoch, den 11. Juli.
Heute kam nur eine Sache zur Verhandlung. Eine andere fiel aus.
Bei der Verhandlung der Sache war die Offentlichkeit ausgeſchloſſen. Der

Angeklagte iſt von den Geſchworenen für ſchuldig erklärt und vom Gerichtshofe mit
2 Jahren Zuchthaus belegt worden.

Donnerſtag, den 12. Juli.
Auf der Anklagebank erſchien der Handarbeiter Friedrich Heſſe von Merſeburg

35 Jabr alt bereits 2 mal wegen Diebſtahls und einmal wegen Mißhandlung
eines Menſchen beſtraft. Er war heute wegen ſchweren Diebſtahle im wiederholten
Rückfalle angeklagt. Sein Vertheidiger war der Rechtsanwalt Wölfel zu Lützen.

Die Unterſuchung gegen denſelben war ſchon am 15. März d. J, vor dem
Schwurgerichte hier einmal zur Verhandlung gekommen.

Es war damals die den Geſchworenen vorgelegte Frage, ob der Angeklagte
ſchuldig eines Diebſtahls a) in einem bewohnten Gebäude, b) mittelſt Anwendung
eines falſchen Schlüſſels zur Cröffnung des Zugangs zu einem umſchloſſenen Raume,
c) mittelſt Einſteigens in einen verſchloſſenen Raum ch) mittelſt Einbruchs in das
Gebäude ad a mit nur 7 gegen Stimmen und zwar mit der Maßgabe, daß ack
b. und e nicht erwieſen daß der Raum ein umſchloſſener geweſen bejaht. Ebenſo
waren mildere Umſtände mit nur 7 gegen 5 Stimmen angenommen. Der Gerichts
hof war der Anſicht der Majorität der Geſchworenen beigetreten und der Angeklagte
war mit 6 Jahren Zuchthaus und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 6 Jahre
belegt worden.

Gegen das Erkenntniß war von dem Angeklagten Nichtigkeitsbeſchwerde eingelegt
und daſſelbe vom Königlichen Obertribunale wegen eines Formfehlers vernichtet
und die Sache zur abermaligen Verhandlung und Entſcheidung vor das Schwur-
gericht hier gewieſen.
Heute fand nun dieſe Verhandlung ſtatt,

Der Angeklagte beſtritt heute ebenſo wie bei der erſten Verbandlung jede
Schuld. Er blieb bei ſeinen früheren Auslaſſungen ſtehen und wollte namentlich
auch heute nicht wiſſen wie der ihn ſo ſehr gravirende Schlüſſel zum Pferdeſtalle
in ſeinen Beſitz gekommen. Er beſtritt, am Abende des 4. Dezember nachdem
er gegen l Ubr nach Hauſe gekommen, ſeine Wohnung wieder verlaſſen zu
haben. Er gab die erwieſene Thatſache daß er zur Zeit des Vorfalles eine Schuld
im Betrage von 17 Thlr. an ſeinen Brodherrn gehabt, als richtig zu ebenſo daß
er hie und da Hazard geſpielt habe,

Die vernommenen Zeugen beſtätigten größtentheils den thatſächlichen Jnhalt
der Anklage. Jedoch wurde beute in Bezug auf den objektiven Thatbeſtand feſtge
ſtellt, daß die eine aus dem ſüdlichen in den nördlichen Hof führende Thür, welche

wird, von der andern Seite mittelſt Durchgreifens zw
von der erſtern Seite aus mit einem in eine Krampe g Flock verſchloſſen

iſchen die Latten geöffnet
werden konnte. Es wurde daher die Behauptung der Anklage, daß der Thäter
nur durch Ueberſteigen aus dem nördlichen in den füdlichen Hof habe gelangen
können widerlegt. Es wurden den Geſchworenen der in Beſchlag genommene
Pferdeſtallſchtüſſel, der von ſo eigenthümlicher Beſchaffenheit war, daß an der
Recognition deſſelben Seitens des Beſtohlenen kaum ein Zweifel geſetzt werden
konnte und die Stiefeln des Angeklagten vorgelegt.

Der Staatsanwalt hielt die Anklage aufrecht.
Der Vertheidtger dagegen hielt in längerer Vertheidigungsrede ſeinen Clienten

nicht für überführt. Er ſuchte namentlich darzuthun, wieden Angaben des Hauptzeugen
Dietzmann, der zur Sache großes Intereſſe habe nicht voller Glaube beizumeſſen
ſei. Seiner Meinung nach konnte es ſich übrigens heute nur um die Fragen han-
deln ob der Diebſtahl in einem bewohnten Gebäude und ob er mittelſt gewaltſamer
Eröffnung der Dietzmann'ſchen Stubenthür verübt worden ſei, da die Fragen ob
mittelſt eines falſchen Schlüſſels die Hausthür des Schulze'ſchen Gehöftes geöffnet
und ob Cinſteigen in den ringsumſchloſſenen ſüdlichen Hof ſtattgefunden durch das
Verdiet der frühern Geſchworenen beſeitigt worden ſeien. Wenn man nun annehwen
wolle, daß vor dem Brande in der Dietzmann'ſchen Stube ein Diebſtahl verübt
ſei, ſo laſſe es ſich doch nachdem dieſe Stube vollſtändig ausgebrannt in keiner
Weiſe feſtſtellen wie dieſer Diebſtahl ausgeführt ſei ob mittelſt gewaltſamen Ein
bruchs oder mittelſt Anwendung eines falſchen Schlüſſels oder ſonſt wie. Daß
der Angeklagte auch die Stube in Brand geſteckt, um den Diebſtahl zu verdecken,
habe die Anklage nicht zu behaupten gewagt, da hierfür Nichts vorliege. Seiner
Meinung nach konnte das Feuer verwahrloſt und bei dieſer Gelegenheit die ver
mißten Gegenſtände verbrannt oder auf andere Weiſe abhanden gekommen ſein.

Nach verhandelter Sache lautete der Spruch der Geſchworenen auf Nichtſchuldig,
was die Freiſprechung und Entlaſſung des Angeklagten aus ſeiner Haft zur Folge hatte.

Freitag, den 13 Juli.
Der Handarbeiter Johann Gottlob Seibecke von Roßbach bei Merſeburg

39 Jahr alt war wegen verſuchten Gattenmordes angeklage. Sein Verthei-
diger war der Juſtizrath Belitz.

Der weſentliche Jnhalt der Anklage war folgender:
Jm Januar d. J. erkrankte die verebel. Seibecke utid erhielt von ihrem Arzte

ein Pulver verſchrieben von dem ſie täglich dreimal eine Meſſerſpitze voll einneh
men ſollte. Am 30 Januar hatte ſie von dieſem Pulver der ärztlichen Vorſchrift
gemäß bereits Morgens und Mittags genommen. Als ſie nun am Nachmittag
gegen 5 Uhr das dritte Mal einnehmen wollte bemerkte ſie, das mii dem Pulver
inzwiſchen eine Veränderung vorgegangen war: denn als ſie die Schachtel öffnete,
kam ihr ein ſtarker Geruch entgegen der dem der Streichhölzchen gleich war und
außerdem ſah ſie jetzt im Pulver kleine Klümpchen, die beim Zerreiben leuchteten.
Sie ſtand von weiterem Einnehmen ab, weil ſie Verdacht hegte, ihr Ehemann,
mit dem ſie in unglücklicher Ehe lebte, habe in das Pulver Gift gethan, um ſie
zu tödten. Dieſer Verdacht wurde namentlich durch folgenden Umſtand in ihr hervor
zerufen. Sie war im Bett liegend an jenem Tage zu Mittag durch das Nachhau
ſekommen ihres Ehemanns erwacht. Gleichwohl that ſie, als ſchliefe ſie fort. Sie
nahm nun wahr daß ihr Ehemann die Medizinſchachtel in die Hand nahm ſie
öffnete und darein roch. Er ging nun damit nach einem in der Ecke der Stube
ſtehenden Schranke, worin ihr Eheman, wie ſie einige Zeit vorher zufällig in Er
fahrung gebracht hatte, eine Kruge mit verdächtigem Jnhalt verbarg der gerade
einen ſolchen (Phosphor Geruch hatte wie jetzt das Pülver. Er ſetzte ſich nun
zum Eſſen, kehrte ihr aber ganz gegen ſeine Gewohnheit den Rücken zu, ſo das ſie
nicht wahrnehmen konnte was er vornahm. Es fiel ihr noch folgender Vorfall
ein, Etwa acht Tage vorher hatte ſie ſich Wachholderthee gekocht. Als ſie den
Thee trinken wollte roch und ſchmeckte derſelbe widerlich und ſah grüngelblich aus.
Sie machte ihren Ehemann darauf aufmerkſam derſelbe erwiederte ihr aber „trink
nur.“ Als ſie ſich deſſen weigerte, nahm der Ehemann den Thee mit den Worten
aus der Hand: „gieb her ich will ihn koſten.“ Sie nahm nun wahr, daß ihr
Mann wenn er auch ſo that, dennoch von dem Thee nicht trank. Beim Aus
ſchütten des Jnhalts kam ihr ein auffallender weißer Dampf entgegen.

(Fortſetzung folgt.)

Unſre Huſaren.
ſie preußiſchen Huſaren Und feſt in ſeinem Bügel,

Vom zwölften Regiment, Nicht achtend Tod noch Weh,
Bei Königgrätz ſie waren Sprengt mit verhängtem Zügel
Jn ihrem Element. Ein Jeder in's Carréè.

Bei Königgrätz, da galt es, Undrechts und links mit Hieben,
Nicht müßig zuzuſchaun, Wohl fallend wuchtendſchwer,
Da galt es, feſten Haltes Wird in die Flucht getrieben,
Mit Muth darein zu hauy, Was ſich ihm ſetzt zur Wehr.

Dem Feinde galt's, dem ſtolzen, Da galt's, ein Herz zu faſſen
Zu ſchenken klaren Wein, Für König und Vaterland
Bis daß ſein Stolz zerſchmolzen Und Weib und Kind zu laſſen
Wie Schnee im Sonnenſchein. Daheim in Gottes Hand,

Es ſtrotzt von Bajoneiten, Da galt es, zu verachten
Rings drohend Tod und Weh. Die Schätze dieſer Welt,
Jn feſt geſchloſſnen Ketten Da ward die Schlacht ein Schlachten
Das feindliche Carxé. Und jeder Mann ein Held!

Und wie es ſpeit Verderben Da ſollten neu erfahren

Aus ſeinem Höllenſchlund, Croate und Pandur
Muß drüber Mancher ſterben An preußiſchen Hüſaren
Wohl bis zum Tode wund. Die preußiſche Bravbür.

Doch unſere Huſaren, Und wer einſt wird gedenken
Den König im Angeſicht, Der Schlacht bei Königgrätz,
Sie fürchten der Hölle Scharen, Wird ihrer nur gedenken
Mit Gott den Teufel nicht. Entblkößten Hauptes ſtets.

Eh' ſich der Feind beſonnen, Die aber ſind gefallen
Da ſauſt es wie Ein Mann In dieſem guten Streit
Jn mächtigen Colonnen Gott ſchenke ihnen Allen
Wie ein Orkan heran. Die ewige Seligkeit

Telegraphiſche Depeſche. Frankfurt, den 19. Juli. Die Functionen des Senats, Bürgercolleginms und geſeßge
benden Körpers ſind ſuspendirt, die Senatoren Fettner und Müller als Regierungsausſchuß eingeſetzt. Das Linienmilitatr
iſt entwaffnet und entlaſſen. Frankfurt zahlte geſtern zu den Unterhaltungkoſten der Mainarmee 6 Millionen Gulden,

Redaction, Druck und Verlag von L. Jurk.
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